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SBir glauben, man fottte audj btefeä SWittel nidjt
oerfdjmäHen, fo roenig SBertH auf foldje SluSjeidj«

nungeu mir für unä felbft legen mögen.

Eä fdjiene unä audj nidjt gar fdjroierig, eine

fdjönere, jroedmäfeigete uub nidjt foftbilligere Un«

terofftjierSauäjsidjnung ju erftnben, alä biejentge,

roeldje roir jefet Haben.

Ein roefentlidjeS «Kittet, ba§ SlnfeHen ber Unter«

offtjiere ju Heben unb iHnen ben ©rab angeneHmer

ju matten, befteHt in einer anftänbigen SeHanb«

lung, bie fdjon auä Wüdfidjten für bie ©iSjiplin
geboten erfdtjetnt.

3n frürjerer 3eit oerroedjfelte man bei unä oft
©robbeit mit Energie. Sllä Oberft $offtetter Ober«

inftruftor ber 3"fanterie rourbe, fanb nad) feinem

Seifpiel eine anftänbige SeHanblung ber Unter»

gebenen (Offijiere, Unteroffijiere unb ©olbaten)
allgemein Eingang, ©erfelbe rjat fidj baburdj ge«

redjten Slnfprudj auf bie btetbenbe ©anfbarfeit ber

Slrmee erroorben.

£>erunterfefeen ber Sorgefefeten in ben Slugen ber

Untergebenen roar uon jetjer ein fdjtedjteä «Wittel,
ben ©eHorfam unb bie ©iSjiplin in einer Struppe

ju pftanjen. ©djarfe Wügen unb ©trafen oon

Sorgefefeten fottten roo nur möglidj nidjt in ®e«

genroart ber Untergebenen, fonbern entroeber bem

Setreffenben allein ober in ber Serfammlung fei«

ner Äameraben auSgefprodjen roerben.

SluSnaHmen oon biefer Wegel fönnen nur burdj
auffattenb böfen Sßitten, UngeHorfam unb anbere

fajroerere SergeHen gerecHtfertigt fein.
SBaä bem SlnfeHen beS Unteroffijierä in unferer

Slrmee aber ben gröfeten unb unberedjenbarflen

©djaben jufügt, iHm aße Suft, ja man fann fagen

beinatje bie «Wöglid)feit benimmt, feinen Untergebe«

nen gegenüber als Sorgefe&ter anzutreten, baä ift,
bafe berfelbe, roenn er fid) ein SergeHen ju ©djul«
ben fommen läfet, in einen Slrreft mit bem ©ot«

baten gefperrt roirb. ©iefeä gefdjieHt oft gering«
fügiger Äleinigfeiten roitten. §ier begegnet er

bann oft bem ©olbaten, ber uietteidjt auf feine

Seranlaffung geftraft roorben ift.
©iefe Seftimmttng eineä gemeinfamen Slrrefteä

für ©olbaten unb Unteroffijiere ift bem franjöfi«
feHen Wegtement entnommen, ©eroife finb foldje

unbegreifltdje Sorfdjrtften, bie atte militärifdjen
Slnficbten auf ben Äopf ftellen, nidjt ju minbeften

Urfadje ber Erfdjtaffung ber ©iäjiplin geroefen,

roetdje im gelbjug 1870/71 ben franjöfifdjen §eeren

fo oielfadj oerberbtidj geroorben ift. — ©otdje Se«

ftimmungen ftnb geeignet, roirffam ein ©eban

oorjubereiten!
SBir rourben eä mit greuben begrüfeen, roenn je

eHer fe lieber bie Seftimmung über ben gemein«

famen Slrreft ber Unterofftjiere mit ben ©olbaten
aufgeHoben rourbe. Äeine ift geeigneter, baä Sin«

feHen, bte Slutorität ber Unteroffijiere unb iHren

guten SBillen fo grünblidj ju jerftören
Sn feber Äaferne roirb fid) ein Sotal finben

laffen, in bem mau bte Unteroffijiere, bie mit Sir«

reft belegt roorben ftnb, getrennt oon ben ©olbaten
unterbringen fann.

©eS gernern roünfdjten roir, bafe bie ©auer
aüer Slrreftflrafen ber Unteroffijiere nur oom

Hauptmann feftgefefet roerben bürfte.*) Sebem

Sorgefefctett follte eä jroar geftattet fein, oorläufig
einen Untergebenen in Slrreft ju fefjen, bodj bie

©auer ber ©träfe follte erft beim Wapport nad)

SlnHören beiber Sarteien oerHängt roerben.

Sei biefem SorgeHen rourben roeit roeniger

©trafen oorfommen unb roeniuer Weflamationen
rourben ftattfinben.

©eHr roefentlidj, bamit bie Unteroffijiere iHre

©teile im Struppenoerbanbe ausfüllen fönnen, ift,
bafe man benfelben bie iHnen burdj baä Wegtement

jufommenben gunftionen überlaffe.
Sn früherer 3eit ift bei unä in biefer SejteHung

oiel gefeHlt roorben. ©ie HöHc™ Offijiere ober

Snftruftoren tnadjten atteä in eigener Serfon. ©odj
roenn biefe ben ©ienft beä StageäoffijierS felbft be«

forgen, biefer ben beä Unteroffijierä, fo bleibt bem

Unteroffijier nidjtä ju tHun übrig, ba atteä oon
Slnbern gemadjt roirb.

©aä Seoormunbungäfofiem Hat biäHer bie übet«

ften golgen gehabt; roir Haben roieberHolt fdjon
in früHerer „Seit barauf ^tngertjiefen unb gefagt,

bafe roenn ben Offijieren unb Unteroffijieren nicfjt
ein geroiffer ©pielraum gelaffen roerbe, man nie

einigermaßen felbtüdjtige Sruppen erHalten roerbe;
audj Hier Hat feit letztem %ab,x eine grofee Serbef«

ferung ftattgefunben. **)
©ie «Waferegel, ben Äabreä bie Elementar=Sluä«

bilbung ber Wefruten ju überlaffen unb bie 3n«
ftruftionSofftjiere ^tebei meHr jur SeaufftcHtigung
unb Seitung ju oerroenben, bie oergangeneS $ab,x
baä erfte «Seal jur Slnroenbung gefommen ift, Hat

fidj oortrefflidj beroäHrt unb eä ift nidjt ju be«

jroeifeln, bafe unfere Slrmee bei biefem ©tjftem in
roeuigen SaHren auf einen ungleid) HöHern ©rab
ber Stüajtigfeit gebradjt roerbe.

(©djluf folgt.)

Unfet? 9RUita*fattitat3toefett.
(gortfcfcung.)

Eine anbere grage ift eä nun freilldj, ob eine

auf biefe SerHältniffe bejügtidje Seftimmung in
bie Snftruftion über Entlaffung erfranfter SBeHr«

männer aufgenommen roerben fott; etroa in bem

©inne, bafe ber bringenbe SBunfdj beä Äranfen,
nad) §aufe entlaffen ju roerben, unter feinen Um«

ftanben oerroeigert roerben fönne? ©a finb roir

*) ©benfo ble Slrreftftrafen ber Dffijiere »on bem betreffen«

ten SRegimentS« (obet ©djul«) Äommanbanten. ©et einjelnen

SBatatltonen, ©djwabtonen unb SBatteilen »on bem betreffen«

ben ©fjef.

**) 3n SRr. 21 beS Satyrg. 1874 b^m wir gefagt i SWan

fotlte tradjten batjin ju fommen, baf ftdj ble Sbätigfeit beS 3n«

ftruftorS auf bie SBorbcreltung ber ©bargen unb ble Ueber.

wadjung be« UnterridjtS bcfdjränfe.. Sm Ätieg fann man audj

nidjt Jebem Dffijler unb ©olbaten einen Snftruftot an ble ©eite

fteHen. 3Blt müjfen urfete Sruppen unb unfere Dffijiere fo

auSMloen, bap ein ferneres unb beftäntigeS ©ingreifen »on

tjöljern Dffljferen unb 3nfirutterert entbcbtlid) wtrb. SDItfeS er»

ftlttt bie ©elbftftdjtilgfcft unb bat einen fdjäblldien ©Inffufj auf
bte SDiSjlpltn jc. SWllitärjtg. 20. Saljrg., @. 169.
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Wir glauben, man sollte auch dieses Mittel nicht

verschmähen, so wenig Werth auf solche Auszeichnungen

mir für uns selbst legen mögen.

Es schiene uns auch nicht gar schwierig, eine

schönere, zweckmäßigere und nicht kostbilligere Un-

terofftziersausz^ichnung zu erfinden, als diejenige,

welche wir jetzt haben.

Ein wesentliches Mittel, das Ansehen der

Unteroffiziere zu heben und ihnen den Grad angenehmer

zu machen, besteht in einer anständigen Behandlung,

die schon aus Rücksichten für die Disziplin
geboten erscheint,

Jn srüherer Zeit verwechselte man bei uns oft
Grobheit mit Energie. Als Oberst Hofstetter
Oberinstruktor der Infanterie wurde, fand nach seinem

Beispiel eine anständige Behandlung der
Untergebenen (Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten)
allgemein Eingang. Derselbe hat sich dadurch

gerechten Anspruch auf die bleibende Dankbarkeit der

Armee erworben.

Heruntersetzen der Vorgesetzten in den Augen der

Untergebenen mar von jeher ein schlechtes Mittel,
den Gehorsam und die Disziplin in einer Truppe
zu pflanzen. Scharfe Rügen und Strafen von
Vorgesetzten sollten wo nur möglich nicht in
Gegenwart der Untergebenen, sondern entweder dem

Betreffenden allein oder in der Versammlung
seiner Kameraden ausgesprochen werden.

Ausnahmen von dieser Regel können nur durch

auffallend bösen Willen, Ungehorsam und andere

schwerere Vergehen gerechtfertigt sein.

Was dem Ansehen des Unteroffiziers in unserer
Armee aber den größten und unberechenbarsten

Schaden zufügt, ihm alle Lust, ja man kann sagen

beinahe die Möglichkeit benimmt, seinen Untergebenen

gegenüber als Vorgesetzter aufzutreten, das ist,

daß derselbe, wenn er sich ein Vergehen zu Schulden

kommen läßt, in einen Arrest mit dem

Soldaten gesperrt wird. Dieses geschieht oft geringfügiger

Kleinigkeiten willen. Hier begegnet er

dann oft dem Soldaten, der vielleicht auf seine

Veranlassung gestraft worden ist.

Diese Bestimmung eines gemeinsamen Arrestes

für Soldaten und Unteroffiziere ist dem französischen

Reglement entnommen. Gewiß sind solche

unbegreifliche Vorschriften, die alle militärischen
Ansichten auf den Kopf stellen, nicht zu mindesten

Ursache der Erschlaffung der Disziplin gewefen,

welche im Feldzug 1870/71 den französischen Heeren

so vielfach verderblich geworden ist. — Solche

Bestimmungen sind geeignet, wirksam ein Sedan

vorzubereiten!
Wir würden es mit Freuden begrüßen, wenn je

eher je lieber die Bestimmung über den gemeinsamen

Arrest der Unteroffiziere mit den Soldaten
aufgehoben würde. Keine ist geeigneter, das

Ansehen, die Autorität der Unteroffiziere und ihren
guten Willen so gründlich zu zerstören l

Jn jeder Kaserne wird sich ein Lokal finden
lassen, in dem man die Unteroffiziere, die mit Arrest

belegt worden sind, getrennt von den Soldaten
unterbringen kann.

Des Fernem wünschten wir, daß die Dauer
aller Arreststrafen der Unterofsiziere nur vom

Hauptmann festgesetzt werden dürfte.*) Jedem

Vorgesetzten sollte es zwar gestattet sein, vorläufig
einen Untergebenen in Arrest zu setzen, doch die

Dauer der Strafe sollte erst beim Rapport nach

Anhören beider Parteien verhängt werden.
Bei diesem Vorgehen würden weit weniger

Strafen vorkommen und weniger Reklamationen
würden stattfinden.

Sehr wesentlich, damit die Unteroffiziere ihre
Stelle im Truppenverbande ausfüllen können, ist,

daß man denselben die ihnen durch das Reglement
zukommenden Funktionen überlasse.

Jn früherer Zeit ist bei uns in dieser Beziehung
viel gefehlt morden. Die höhern Ofsiziere oder

Jnstruktoren machten alles in eigener Person. Doch

wenn diese den Dienst des Tagesofsiziers selbst

besorgen, dieser den des Unteroffiziers, so bleibt dem

Unteroffizier nichts zu thuu übrig, da alles von
Andern gemacht wird.

Das Bevormundungssystem hat bisher die übelsten

Folgen gehabt; wir haben wiederholt schon

in früherer Zeit darauf hingewiesen und gesagt,

daß wenn den Offizieren und Unteroffizieren nicht
ein gewisser Spielraum gelassen werde, man nie

einigermaßen feldtüchtige Truppen erhalten werde;
auch hier hat seit letztem Jahr eine große Verbesserung

stattgefunden. **)
Die Maßregel, den Kadres die Elementar-Aus-

bildung der Rekruten zu überlassen und die Jn-
struktionsofftziere hiebei mehr zur Beaufsichtigung
und Leitung zu verwenden, die vergangenes Jahr
das erste Mal zur Anwendung gekommen ist, hat
sich vortrefflich bewährt und es ist nicht zu
bezweifeln, daß unsere Armee bei diesem System in
wenigen Jahren auf einen ungleich höhern Grad
der Tüchtigkeit gebracht werde.

(Schluß folgt.)

Unser Militärsanitätsmesen.
(Fortsetzung.)

Eine andere Frage ist es nun freilich, ob eine

auf diese Verhältnisse bezügliche Bestimmung in
die Instruktion über Entlassung erkrankter
Wehrmänner aufgenommen werden soll; etwa in dem

Sinne, daß der dringende Wunsch des Kranken,
nach Hause entlassen zu werden, unter keinen
Umständen verweigert werden könne? Da sind mir

*) Ebenso dle Arreststrafen der Offiziere von dem betreffenden

Regiments» (oder Schul-) Kommandanten. Bei einzelnen

Bataillonen, Schwadronen und Batterien von dem betreffenden

Chef.

**) Jn Nr. 21 des Jahrg. 1874 haben wir gesagt! Man
sollte trachten dahin zu kommen, daß sich die Tbätigkcit des

Jnstruktors auf dte Borbcreitung der Chargen und die

Ueberwachung des Unterrichts beschränke.. Im Krieg kann man auch

nicht jedem Ofsizier und Soldaten einen Jnstruktor an dte Seite
stellen. Wtr müssen ursere Truppen und unscrc Offiziere so

auSl'ilden, daß ein ferneres und beständiges Eingreifen »on

höhcrn Offizieren und Jnstruktoren entbchrltch wird. Dicse« er,
stickt die Selbstständigkeit und hat eincn schädlichen Einfluß auf
die Disziplin :c. Militärztg. 2«. Jahrg., S. 169.
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nun entfdjieben ber Slnfidjt, bafe bieä nidjt ge»

fdjeHe. ©enn roenn eä audi in griebenSoerHält«
niffen bem Statte ber «Wititärärjte überlaffen blei«

ben fann, fidj mit bem Äranfen Hierüber ju oer«

ftänbigen, fo muffen im Äriege biefe Wüdfidjten
für ben SBillen unb SBunfdj beS Einjelnen jurüd«
treten, gegenüber benjenigen, roeldje für bie «Wog«

lidtjfeit ber ©urdjfüHrung eineS rationetten ©efunb«
HeitSbienfteS ju beadjten finb. £>ier, im ©ränge
ber ÄriegSereigniffe, roo unter nidjt immer ganj
günftigen ©pitaloerHältniffen §unberte oon erfranf«
ten uub oerrounbeten Äriegern feinen feHnüd)eren
SBunfdj Haben, alS nadj £aufe entlaffen ju roer«

ben, fann berfelbe nur einer beftimmten Äategorie
geroätjrt roerben unb fällt bann jufammen mit
ben mititärifdjen Slnorbnungen über bie Slrt unb
SBeife ber Äranfeneoafuation. §ier entfdjeibet ber

EHarafter ber Erfranfung ober Serrounbung über
ben Ort, roo ber SBetreffenbe oerpflegt roerben foll,
unb eine Serüdftdjtigung beä SBunfdjeä jebeä Ein«
jeinen roäre gleidjbebeutenb mit unHeitbringenber
Serroirrung. Eine Seftimmung in ber Snftruf=
tion, roonadj eä unftattHaft roäre ben Erfranften
roiber feinen SBillen im «WititärlajaretH jurüdju«
Halten, roäre abfolut unburdjfüHrbar. Unb roefe«

Halb baHer „Sorfdjriften erlaffen, bte im Äriege
überHaupt unanroenbbar finb?" fragen audj roir
unfererfeits, freitidj in einem anbern ©inne, als
bieä im Weferate ber «JWilitarjtg. gefcHieHt!

Strofcbcm bleibt aber, roie fdjon früher bemerft,
unter geroiffen SerHältniffen audj in ÄriegSjeiten
bie «Wöglidjfeit ber Entladung Erfranfter in Sri«
oatpflege burcHauä nidjt auSgefdjloffen. ©iefelbe
fann fogar in auSgebeHnter SBeife ftattfinben auä
ber grofeen SReibe berjenigen Äranfen, roeldje in
ben ftabilen «WtlitärlajaretHen untergebradjt unb

mit Seidjtfranfen unb Seidjtoerrounbeteu beoölfert
fein roerben. ©iefen galt fieHt in ber StHat audj
baä Wegtement oor, unb für biefen gilt jene Se«

ftimmung, bafe bie Entlaffung nadj §aufe juläfflg
fei, roenn bie Erfranfung leidjt unb roenn ber

Äranfe entroeber ben Serjidjtfdjein -unterjeidjnet
ober bie Srioatpflege im Einoerftänbnife mit ber

bejüglidjen militärärjtlidjen SeHörbe angeorbnet
roirb. SBir Ratten nun im Einoerftänbnife mit
bem Weferate ber «Wtlitärjtg. bafür, biefe Seftim«

mung fönnte roeniger eng gefafet unb unter Um«

ftanben audj Äranfe, beren $uftanb nidjt oHne ®e«

fotjr, beren Teilung nidjt fidjer in Stuefidjt fteHt,

nadj £aufe entlaffen roerben bürfen; nur müfeten

biefe gälte möglidjft befdjränft uub bie in SluS«

fid)t fteHenbe Srioatpflege eine gute ©arantien bie«

tenbe fein; benn roo ber ©taat eine finaujietl feHr

roeittragenbe Sftidjt roie biefenige übernimmt, für
alle S»oaliben unb ^ntiterlaffetten eineä Äriegeä
Senfionen auäjuroerfen, Hat er audj baä Wedjt,

Serfügungen ju treffen, roetdje iHm geeignet er«

fdjeinen, oie $uHl ber ju Senfionirenben unb bie

Summen für Entidjäbigungen möglidjft einju«
fcHränfen. ©iefeS WedjteS rourbe er fidj begeben,

roenn oiele £mnberte oon Äranfen fidj ben @Hancen

eineä ungünftig roirfenben Stranäporteä auäfefcen,

unb bie foftbittige Seforgung burd) einen eigenen

Srioatarjt für fidj in Slnfprudj neHmen roottten.

Seitäufig fei Hier bemerft, bafe bie EntfdjäbigungS«
Slnfäfce im neuen SenfionSgefefce oiel bebeutenber

finb, alä frürjer. ©ie betragen ungefäHr jeHnmal

meHr, atä bie Slngaben im bejüglidjen Weferate ber

«Wilitarjtg. (©eite 388).
SBir Hallen jum ©djluffe unferer Interpretation

beä §. 32 nodj mit jroei SBorten beä ominöfen

Serjidjtfdjetneä ju gebenfen.

©ie Unterjeidjnung beffelben fott oorab in aüen

jenen gällen oerlangt roerben, in roetcHen ber

Äranfe fidj roeber ber ©pitalbeHanblung, nodj einer

burdj bie «Wilitärärjte angeorbneten SeHanblung

ju §aufe unterjieHen roitt. ©obann finb bie Ser«

jiäjtfdjeine am Slafee in gällen, roo bie Erfran«
fung burdj Einffüffe ju ©tanbe fam, roeldje bem

«Wilitärbienft fremb roaren (Tripper, Delirium
tremens tc.) (Slrt. 4 beä Senftonägefefeeä). Enb«

lidj gibt eä eine SlnjaHl gälte, in roeldjen eä für
bie SeHörben geboten ift, fidj oor ungeredjtfertig«
ten Weflamationen ju fidjern. Eä finb bieä ge«

toiffe leidjtere Erfranfungen, roie SerftaucHungen
beä gufegelenfeä, WHeumatiämen, teiebte «Wagenbe«

fdjroerben, unbebeutenbe SungenfatarrHe, roeldje ge«

eignet finb, roodjeu« unb monatelang eine gänj«
lidje ober tHeilroeife SlrbeitäunfäHigfeit oorjutätt«
fdjen. SBerben foldje Unpäfelidje etroa gegen Enbe
beä ©ienfteä auf SBunfdj itadj §aufe entlaffen,
roeil fte feiner roeiteren ärjtlidjen Sflege bebürfen
unb bod) jum ©ienfte oorübergeHenb nidtjt taug«

lidj finb, fo benufeen biefelben juroeilen iHre fleinen
Sreften, um nadjträgltdj läftige unb jeitraubenbe
Weflamationen ju ueranlaffen. SDurdj Stuäfertigung
eineä Serjidjtfdjeineä roerben foldje Serfudje oon
oornHerein unmöglidj.

Sm ÄriegSfatte roirb ber SerjicHtfdjein in ganj
äHnlidjer SBeife jur 'Slnroenbung fommen muffen
unb fönnen roie in griebenäjeiteu, unb madjen roir
nodj einmal auf bie total falfdje Slnfdjauung auf«

merffam, roeldje in ber «Wilitärjtg. fidj geltenb

madjt, alä ob Seber einen Serjidjtfdjein ju unter«

jeidjnen Hätte, bejieHungäroeife oHne Ehtfdjäbigung
bliebe, roelcber nidjt im ©pital beHanbelt roerbe.

SllS belerjrenbe Wottj fügen roir Hier ein, bafe laut
Seridjt beS Oberfetbarjteä an baä eibgenöffifdje
«Wilitärbepartement im SaHre 1874 ben 56 Ent«

fdjäbigungägefucHen faft allen entfprodjen rourbe;
roir roiffen ferner, bafe bie in gotge beä lefctjäHri«

gen Struppenjufammenjugeä ju $aufe erfranften
SöeHrmänner Saufenbe oon granfen bejogen Haben,

unb bafe im Serlaufe btefeä SaHreä eine ganje
Weibe oon «WilitärS auf Slnorbnung beä Oberfelb«

arjteä Hin, unb auf iHren SBunfd) franf nad) §aufe
entlaffen roorben ftnb, um im ©djoofee iHrer ga«

milie oom felbftgeroäHlten Slrjte a u f Ä o ft e n ber
Etbgenoff enf djaft beHanbelt ju roerben.

©ooiel über ben ©inn beS §. 32; eS tft natür«

lidj feHr fdjroer, in einigen ©äfcen bie SluäfüH»

rung beä SerfaHrenä jufammenjufaffen.
Snbeffen, in eine Snftruftion geboren \a nur

bie leitenben ©runbfäfee, bie «Ausführung mufe bem
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nun entschieden der Ansicht, daß dies nicht
geschehe. Denn wenn es auch in Friedensverhältnissen

dem Takte der Militärärzte überlassen bleiben

kann, sich mit dem Kranken hierüber zu
verständigen, so müssen im Kriege diese Rücksichten

für den Willen und Wunsch des Einzelnen zurücktreten,

gegenüber denjenigen, welche für die
Möglichkeit der Durchführung eines rationellen
Gesundheitsdienstes zu beachten sind. Hier, im Drange
der Kriegsereignisse, wo unter nicht immer ganz
günstigen Spitalverhältnissen Hunderte von erkrankten

und verwundeten Kriegern keinen sehnlicheren

Wunsch haben, als nach Hause entlassen zu werden,

kann derselbe nur einer bestimmten Kategorie
gewährt werden und fällt dann zusammen mit
den militärischen Anordnungen über die Art nnd

Weise der Krankeneoakuation. Hier entscheidet der

Charakter der Erkrankung oder Verwundung über
den Ort, wo der Betreffende verpflegt werden soll,
und eine Berücksichtigung des Wunsches jedes
Einzelnen wäre gleichbedeutend mit unheilbringender
Verwirrung. Eine Bestimmung in der Instruktion,

wonach es unstatthaft wäre den Erkrankten
wider seinen Willen im Militärlazareth zurückzuhalten,

wäre absolut undurchführbar. Und weßhalb

daher „Vorschristen erlassen, die im Kriege
überhaupt unanwmdbar sind?" fragen auch wir
unsererseits, freilich in einem andern Sinne, als
dies im Referate der Militärztg. geschieht!

Trotzdem bleibt aber, wie schon früher bemerkt,

unter gewissen Verhältnissen auch in Kriegszeiten
die Möglichkeit der Entlassung Erkrankter in
Privatpflege durchaus nicht ausgeschlossen. Dieselbe
kann sogar in ausgedehnter Weise stattstnden aus
der großen Reihe derjenigen Kranken, welche in
den stabilen Militärlazarethen untergebracht und

mit Leichtkranken und Leichtverwundeten bevölkert

sein werden. Diesen Fall sieht in der That auch

das Reglement vor, und für diesen gilt jene
Bestimmung, daß die Entlassung nach Hause zulässig
sei, wenn die Erkrankung leicht und wenn der

Kranke entweder den Verzichtschein -unterzeichnet
oder die Privaipflege im Einverständniß mit der

bezüglichen militärärztlichen Behörde angeordnet
wird. Wir halten nun im Einverständniß mit
dem Referate der Militärztg. dafür, diese Bestimmung

könnte weniger eng gefaßt und unter
Umständen auch Kranke, deren Zustand nicht ohne
Gefahr, deren Heilung nicht sicher in Aussicht steht,

nach Hause entlassen werden dürfen; nur müßten
diese Fälle möglichst beschränkt und die in Aussicht

stehende Privatpflege eine gute Garantien
bietende sein; denn wo der Staat eine finanziell sehr

weittragende Pflicht wie diejenige übernimmt, für
alle Invaliden und Hinterlasfenen eines Krieges
Pensionen auszuwerfen, hat er auch das Recht,

Verfügungen zu treffen, welche ihm geeignet
erscheinen, die Zahl der zu Pensionirenden und die

Summen für Entschädigungen möglichst
einzuschränken. Dieses Rechtes würde er sich begeben,

wenn viele Hunderte von Kranken stch den Chancen
eines ungünstig wirkenden Transportes aussetzen,

und die kostbillige Besorgung durch einen eigenen

Privatarzt für stch in Anspruch nehmen wollten.

Beiläufig sei hier bemerkt, daß die Entschädigungs-
Ansätze im neuen Pensionsgesetze viel bedeutender

stnd, als früher. Sie betragen ungefähr zehnmal

mehr, als die Angaben im bezüglichen Referate der

Militärztg. (Seite 388).
Wir haben zum Schlusse unserer Interpretation

des F. 32 noch mit zwei Worten des ominösen

Verzichtscheines zu gedenken.

Die Unterzeichnung desselben soll vorab in allen

jenen Fällen verlangt werden, in welchen der

Kranke stch weder der Spitalbehandlung, noch einer

durch die Militärärzte angeordneten Behandlung

zu Hause unterziehen will. Sodann sind die

Verzichtscheine am Platze in Fällen, wo die Erkrankung

durch Einflüsse zu Stande kam, welche dem

Militärdienst fremd waren (Tripper, Delirium
tremens zc.) (Art. 4 des Pensionsgesetzes). Endlich

gibt es eine Anzahl Fälle, in welchen es für
die Behörden geboten ist, sich vor ungerechtfertigten

Reklamationen zu sichern. Es stnd dies
gewisse leichtere Erkrankungen, wie Verstauchungen
des Fußgelenkes, Rheumatismen, leichte Magenbeschwerden,

unbedeutende Lungenkatarrhe, welche

geeignet sind, wochen- und monatelang eine gänzliche

oder theilweise Arbeitsunfähigkeit vorzutäuschen.

Werden solche Unpäßliche etwa gegen Ende
des Dienstes auf Wunsch nach Hause entlassen,

weil sie keiner weiteren ärztlichen Pflege bedürfen
und doch zum Dienste vorübergehend nicht tauglich

sind, so benutzen dieselben zuweilen ihre kleinen

Bresten, um nachträglich lästige und zeitraubende
Reklamationen zu veranlassen. Durch Ausfertigung
eines Verzichtscheines werden solche Versuche von
vornherein unmöglich.

Im Kriegsfalle wird der Verzichtschein in ganz
ähnlicher Weise zur 'Anwendung kommen müssen

und können wie in Friedenszeiten, und machen mir
noch einmal auf die total falsche Anschauung
aufmerksam, welche in der Militärztg. stch geltend
macht, als ob Jeder einen Verzichtschein zu
unterzeichnen hätte, beziehungsweise ohne Entschädigung
bliebe, welcher nicht im Spital behandelt werde.

Als belehrende Notiz fügen wir hier ein, daß laut
Bericht des Oberfeldarztes an das eidgenössische

Militärdepartement im Jahre 1874 den 56

Entschädigungsgesuchen fast allen entsprochen wurde;
wir wissen ferner, daß die in Folge des letztjährigen

Truppenzufammenzuges zu Hause erkrankten

Wehrmänner Tausende von Franken bezogen haben,
und daß im Verlaufe dieses Jahres eiue ganze

Reihe von Militärs auf Anordnung des Oberfeldarztes

hin, und auf ihren Wunsch krank nach Hause

entlassen worden sind, um im Schooße ihrer
Familie vom selbstgewählten Arzte a u fKost en der
Eidgenossenschaft behandelt zu werden.

Soviel über den Sinn des F. 32; es ist natürlich

sehr schwer, in einigen Sätzen die Ausführung

des Verfahrens zusammenzufassen.

Indessen, in eine Instruktion gehören ja nur
die leitenden Grundsätze, die Ausführung muß dem
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Safte, ber ErfaHrung unb Einfidjt beä einjelnen
«Wilitärarjteä (eoentuett nadj SlnHörung beä WatHeä
beä eibg. Oberfelbarjteä) überlaffen bleiben.

©ie Snftruftion in iHrer jeigen gorm Hat bte

nadj einer Widjtung geroife gerectjtfevttgte Stenbenj,
bem «Wilitärarjte möglidjft ftvifte ©ireftioen für
fein SorgeHen, junädjft nur in griebenäuerHätt«
niffen, ju geben, unb in atten irgenbroie jroeifel«
Haften gälten beu Oberfelbarjt entfdjeiben ju laf«
fen. Sefonberen Seftimmungett für ben ÄriegSfatt
bliebe eä fobann oorbeHalten, ben §. 32 ju mobi«

fijiren unb ju ergänjen. ES rourbe fidj aber bodj

oieüeidjt redjtfertigen, roenn berfelbe jejjt fdjon et«

roaä friegägeredjter rebigirt, roeniger in ©etailS
ficH einliefee, allgemeiner gefafet roäre unb aud) ben

Reiten meHr WecHnung tragen rourbe, roo nidjt
jeber bejügtidje Eutfdjeiö bem Slrbitrium beS Ober«
felbarjteS unterbreitet roerben fann; roetd) Sefjterem
eä, roo eä auf Subioibualifiren beä gatteS anfommt,
aud) juroeilen fdjtoerer fallen bürfte, ben tidjtigen
BntfcHeib ju treffen, atä bem beHanbetnben «Wili«

tärarjte felbft.
SBir erlauben unä baHer bei biefem Slnlaffe,

beffere Webaflion oorbeHalten, folgenbe gaffung
beä §. 32 ju empfeHlen:

»SBeHrmänner, roeldje roäHrenb beS©ienfieS bienft«

untauglidj roerben, finb in einen oon ben militä«
rtfd)en SeHörben bejeidjneten «Wilitär* ober Sioil«
fpital ju roeifen unb bafelbft bis ju iHrer oollftän«
bigen Teilung ju oerpflegen. („Hu oergleidjen:
SunbeSgefefc über «Wtlitärpeufionen unb Entfdjäbi«
gungen.)"

§iemit ift bte ©pitatoerpflegung für Ärieg unb

grieben als bie normale bejeidjnet, unb jugleidj
angebeutet, bafe bie Ajilf&bebürftigen nidjt in be«

liebigen Äranfenatrtalten untergebradjt roerben

bürfen, fonbern bafe bie SeHörben in grieben unb

Ärieg bafür forgen roerben, bafe biefe Slnftalten
fotoeit alä möglidj beu an fte ju ftettenben Slnfor«
berungen entfpredjen. SBir roärjten ben attgemei«

nen SluSbrud „militärifdje SeHörben", roeit bie Se«

jeidjnung beS ©pitateS Slerjten oerfdjiebenen miti«

tärifdjen (SHarafterS jufallen fann unb roeil audj
bie Oberleitung ber Slrmee unb bie ©ioifionäre
unter Umftänben Sefeble erlaffen, roetdje für bie

SBaHt ber Slnftalten beitimmenb roerben.

SBir oerroeifen auf baä ^eufionSgefefe, roeil ba«

felbft Wedjte unb Sfl'djten be.- Äranfen nodj ge«

nauer präjifirt finb.
»©ie militärärjtlidje juftänbige SeHörbe ift inbefe

audj befugt, Äranfe unb Serrounbete nadj §aufe
ju fenben unb bafelbft beforgen ju laffen.

©ie Entlaffung nad) £>auje fann audj auf SBunfdj

einjelner franfer «WilttärS felbft geidjeHen, roenn

längere ©ienftuntaugüctjfttt in «SluSfidjt fteHt unb
baS ©efudj nidjt im SBiberfprudj fteHt mit ben je«

roeiligen bie Äranfeneoatuation betreffenben Sin«

orbnungen. ($u oergleidjen: SlügemeineS Wegte«

ment über ben ©anitätäbienft bei ber eibg. Slrmee.)"
§iemit ift bie «Wöglicfjfeit gegeben, in griebenS«

unb ÄriegSjeiten bem SBunfdj beS Einjelnen Wedj«

nung ju tragen, foroeit möglid). Sefonbere SBei«

fungen für bie ^lafe«, Äorpä«, Slmbulance«, ©pi«
talärjte fönnten fobann, roenn nötHig, beftimmen,
ob unb roann in ben einjelnen gälten burdj eine

HöHere Snftanj über baä EntlaffungSgefucH ent«

fdjieben roerben muffe.

,,©ie Entlaffung ©ienftiintaugtiajer nadj §aufe
gefdjieHt immer nur mit Erlaubnife ber juftänbigen
mititärärjtlicben SeHörbe; entroeber auf iHre Ser«

antroortung Hin, roenn ber Äranfe fidj ben bejüg«

lidjen Slnorbnungen berfelben unterjieHt, ober auf
eigene ©efabr Hin, roenn baö ©egentbeil ber gall.

Su EnttaffungSfätten, roeldje unter bie Wubrif
beS Slrtifelä 4 beS SenfionägefefeeS fallen, unb in
atten anbern gäüen, roeldje nadj Slnfidjt beS fünf«
ttonirenben Slrjteä ju ungerechtfertigten Weflama«
tionen Slnlafe geben fönnten, ift oom ju Entlaffen«
ben ein Serjidjtfdjein (nad) gormular) ju unter«

jeidjnen."
§>iebei mftfete bem Slrtifet 4 nod) folgenber Rix*

faij gegeben roerben:
,,«2lrt. 4. ©er Sunb ift ju einer Entfdjäbigung

nidjt oerpflicHtet:
SBenn nadjgeroiefen ift, bafe eine Erfranfung

burdj Einftüffe ju ©tanbe fam, roeldje bem «Wili*

tärbienft fremb roaren.
„SBenn ber Äranfe oHne Erlaubnife ber juftänbi«

„gen SeHörbe fidj ber angeorbneten ©pital« ober

„SrioatbeHanblung entjieHt."
SBenn bie Erfranfung, auf roeldje ber Slnfprudj

gegrünbet roirb, nidjt innerHatb ber brei erften
SBodjen nadj bem ©ienftauStritte erfolgte.

©er Sunb anerfennt aud) feine EntfdjäbigungS«
pflidjt, roo ber SebenäunterHalt, fei eä ber Sn°a«
liben ober §interlaffenen, in feiner SBeife beein«

trädjtigt ift."
(gottfefcung folgt.)

5)a8 ntoberne ©efettjt unb bie fKuß&tlbung bet

Ztnppen für baffelbe. Ein Seitrag jur aü«

mäligen Entroidlung ber Staftif oon ©eneral«

major gt'Hr. »on SBedjmar. Serlin, 1874.
E. ©. «Wittler unb ©oHn. Sreiä 2 gr.

©er Warne beä §errn Serfafferä ift unä auä
bem Äriege 1870/71, befonberä aber ben Äämpfen
um Seifort, rüHntliäj befannt. ©ie Sorfdjtäge beä

©eneralä fdjeinen um fo gröfeere Seadjtung ju
oerbienen, alä biefelben fidj nidjt bloä auf ttjeore*

tifdje ©ebuftionen, fonbern auf im gelb gefam«

melte ÄriegäerfaHrungen grünben. Sottfommen
muffen roit ber Slnfidjt beä £>errn Serfafferä
betpftidjten, bafe eä feHr geroagt fei, im ©efedjt bie

im grieben geübten unb regtementarifdj oorge«
fdjttebenen gormen ju oergeffen unb bafür Weueä,

£roetfmäfeigerS ju improoifiren, roie btefeä im gelb« |

jug 1870/71 notHroenbig geroorben ift. ©aS Se»

ftreben ber ©djrift gefjt baHin, eine SluSbilbungä« j

roeife ber Struppen anjubaHnen, bafe lefetere im ®e«

fedjt roie anf bem Ererjierptafc manöorircn.
©ie fleine ©djrift, roeldje einen roerttjootten Sei«

trag jur Söfung beä Sroblemä ber in i^ufunft ju
befotgenben Staftif liefert, foüte feinem HöHern,

Offijier unb feinem Snftruftor unbefannt fein.
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Takte, der Erfahrung und Einsicht des einzelnen
Militärarztes (eventuell nach Anhörung des Rathes
des eidg. Oberfeldarztes) überlassen bleiben.

Die Instruktion in ihrer jetzigen Form hat die

nach einer Richtung gewiß gerechtfertigte Tendenz,
dem Militärarzte möglichst strikte Direktiven für
sein Vorgehen, zunächst nur in Friedensverhältnissen,

zu geben, und in allen irgendwie zweifelhaften

Fällen den Oberfeldarzt entscheiden M
lassen. Besonderen Bestimmungen für den Kriegsfall
bliebe es sodann vorbehalten, den F. 32 zn
modifiziren und zu ergänzen. Es mürde stch aber doch

vielleicht rechtfertigen, wenn derselbe jetzt schon

etwas kriegsgerechter redigirt, weniger in Details
sich einließe, allgemeiner gefaßt märe und auch den

Zeiten mehr Rechnung tragen würde, wo nicht
jeder bezügliche Entscheid dem Arbitrium des

Oberfeldarztes unterbreitet werden kann; welch Letzterem
es, wo es aufJndividualisiren des Falles ankommt,
auch zuweilen schwerer fallen dürfte, den richtigen
Entscheid zu treffen, als dem behandelnden
Militärarzte selbst.

Wir erlauben uns daher bei diesem Anlasse,
bessere Redaktion vorbehalten, folgende Fassung
des F. 32 zu empfehlen:

.Wehrmänner, welche während des Dienstes
dienstuntauglich werden, sind in einen von den militärischen

Behörden bezeichneten Militär- oder Civilspital

zu weisen und daselbst bis zu ihrer vollständigen

Heilung zu verpflegen. (Zu vergleichen:
Bundesgesetz über Militärpeusionen und Entschädigungen.)"

Hiemit ist die Spitalverpflegung für Krieg und

Frieden als die normale bezeichnet, und zugleich

angedeutet, daß die Hilfsbedürftigen nicht in
beliebigen Krankenanstalten untergebracht werden

dürfen, sondern daß die Behörden in Frieden und

Krieg dasür sorgen werden, daß diese Anstalten
soweit als möglich den an ste zu stellenden
Anforderungen entsprechen. Wir wählen den allgemeinen

Ausdruck „militärische Behörden", weil die

Bezeichnung des Spitales Aerzten verschiedenen mili»
tärischen Charakters zufallen kann und weil auch

die Oberleitung der Armee und die Divisionäre
unter Umständen Befehle erlassen, welche für die

Wahl der Anstalten bestimmend werden.

Wir verweisen auf das Peustonsgesetz, weil
daselbst Rechte und Pflichten de.' Kranken noch

genauer präzisirt sind.

.Die militärärztliche zuständige Behörde ist indeß

auch befugt, Kranke nnd Vermundete nach Hause

zu senden und daselbst besorgen zu lassen.

Die Entlassung nach Hause kann auch auf Wunsch

einzelner kranker Militärs selbst geschehen, wenn
längere Dienstuntaugtichkeit in Aussicht steht und
das Gesuch nicht im Widerspruch stcht mit den

jeweiligen die Krankenevakuation betreffenden
Anordnungen. (Zu vergleichen: Allgemeines Reglement

über den Sanitätsdienst bei der eidg. Armee.)"
Hiemit ist die Möglichkeit gegeben, in Friedensund

Kriegszeiten dem Wunsch des Einzelnen Rechnung

zu tragen, soweit möglich. Besondere Wei¬

sungen für die Platz-, Korps-, Ambulance-,
Spitalärzte könnten sodann, wenn nöthig, bestimmen,
ob und wann in den einzelnen Füllen durch eine

höhere Instanz über das Entlassungsgesuch
entschieden werdcn müsse.

„Die Entlassung Dienstuntauglicher nach Hause
geschieht immer nur mit Erlaubniß der zuständigen
militärärztlichen Behörde; entweder auf ihre
Verantwortung hin, wenn der Kranke sich den bezüglichen

Anordnungen derselben unterzieht, oder auf
eigene Gefahr hin, wenn das Gegentheil der Fall.

Jn Entlassungsfällen, welche nnter die Rubrik
des Artikels 4 des Pensionsgesetzes fallen, und in
allen andern Fällen, welche nach Ansicht des funk-
tionirenden Arztes zu ungerechtfertigten Reklamationen

Anlaß geben könnten, ist vom zu Entlassenden

ein Verzichtschein (nach Formular) zu
unterzeichnen."

Hiebei müßte dem Artikel 4 noch folgender Zusatz

gegeben werden:

„Art. 4. Der Bund ist zu einer Entschädigung
nicht verpflichtet:

Wenn nachgewiesen ift, daß eine Erkrankung
durch Einflüsse zu Stande kam, welche dem

Militärdienst fremd waren.
„Wenn der Kranke ohne Erlaubniß der zuständi-

„gen Behörde sich der angeordneten Spital- oder

„Privatbehandlung entzieht."
Wenn die Erkrankung, auf welche der Anspruch

gegründet wird, nicht innerhalb der drei ersten

Wochen nach dem Dienstaustritte erfolgte.
Der Bund anerkennt auch keine Entschädigungspflicht,

wo der Lebensunterhalt, sei es der Invaliden

oder Hinterlassenen, in keiner Weise
beeinträchtigt ist."

(Fortsetzung folgt.)

Das moderne Gefecht und die Ausbildung der

Truppen für dasselbe. Ein Beitrag zur
allmäligen Entwicklung der Taktik von Generalmajor

Frhr. von Wechmar. Berlin, 1374.
E. S. Mittler und Sohn. Preis 2 Fr.

Der Name des Herrn Verfassers ist uns aus
dem Kriege 1870/7 l, besonders aber den Kämpfen
um Belfort, rühmlich bekannt. Die Vorschläge des

Generals scheinen um so größere Beachtung zu

verdienen, als dieselben sich nicht blos auf theoretische

Deduktionen, sondern auf im Feld gesammelte

Kriegserfahrungen gründen. Vollkommen
müssen mir der Ansicht des Herrn Verfassers

beipflichten, daß es sehr gewagt sei, im Gefecht die

im Frieden geübten und reglementarisch
vorgeschriebenen Formen zu vergessen und dafür Neues,
Zweckmäßigers zu improvistren, wie diefes im Feldzug

1870/71 nothwendig geworden ift. Das Be»

streben der Schrift geht dahin, eine Ausbildungsweise

der Truppen anzubahnen, daß letztere ini
Gefecht wie auf dem Exerzierplatz manövriren.

Die kleine Schrift, welche einen werthvollen Beitrag

zur Lösung des Problems der in Zukunft zu

befolgenden Taktik liefert, sollte keinem höhern.

Offizier und keinem Jnstruktor unbekannt sein.
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